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Einladung zum Wald-Pflanztag
im Gemeindewald am Samstag, 21. März 2020, um 9.30 Uhr.
Treffpunkt: Pflanzfläche 200 Meter vor Hans Winkel Hof (Beschilderung
ab Weingut Frey, Im Brühl 1). Herzlichwillkommen sind alle, die sich gerne
im Gemeindewald aktiv engagieren wollen, gerne auch Familien mit Kin-
dern.
Um vorherige Anmeldung unter b.nold@landkreis-emmendingen.de
wird gebeten. Soweit vorhanden, bitte Arbeitsmittel (Spaten oder Wiede-
hopfhaue, Arbeitshandschuhe) mitbringen. Ende ist gegen 13 Uhr. Für Es-
sen und Getränke wird gesorgt.

Bürgerpreis der Gemeinde Denzlingen
5. Verleihung im Jahr 2020 – Einreichung von Vorschlägen bis zum 31.

März

Seit dem Jahr 2012 erfolgt die Verleihung des Bürgerpreises für herausra-
gendes soziales, ehrenamtliches Engagement, das dem Wohl der Allge-
meinheit dient und das Ansehen der Gemeinde fördert.

Einladung: Erfahren Sie mehr zur
naturnahen Gestaltung von privaten
Gärten und Balkonen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

duftende Kräuter, süßes Obst oder knackiges Gemüse, eingebettet in naturna-
he Blumen- und Staudenbepflanzung lassen sich auch auf beengtem Raum
realisieren. Zahlreiche Insekten freuen sich über die blühende Vielfalt.
Die Gemeinde Denzlingen lädt alle Interessierten zu einer Informationsveran-
staltung
„Insektensterben!! Was können wir zu Hause tun?“
am Freitag, 27. März, von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 28. März, von 10

bis 12 Uhr ein.
Treffpunkt: Bauhof Denzlingen, Eisenbahnstraße 14.
Kommen Sie vorbei! Sie erhalten zahlreiche fachmännische Tipps und Anre-
gungen, wie Sie ihren eigenen Garten oder den heimischen Balkon naturnah
gestalten und in eine blühende Oase verwandeln können.
Wir bitten um Anmeldung beim Bauhof Denzlingen, Telefon 07666 / 611-513,
bis spätestens 23. März. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Ihr Markus Hollemann

Bürgermeister

Fortsetzung Amtsblatt auf Seite 4

Vorschläge zur Verleihung des oder der Bürgerpreise/s an Einzelpersonen
und Gruppen können von jetzt an eingebracht werden.
Bitte verwenden Sie hierfür das Formular, das Ihnen als Download unter
www.denzlingen.de (Startseite) zur Verfügung steht.
Die für die Beurteilung des Antrags notwendige Angaben undUnterlagen

sind beizufügen. Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge bis spätestens Diens-

tag, 31. März 2020, beim Bürgermeisteramt ein.

Die Richtlinien können auf der Homepage der Gemeinde Denzlingen (Rat-
haus & Politik/Rathaus/Ortsrecht) eingesehen werden.

Bürgerstiftung Denzlingen –
Projektvorschläge gesucht!

Der Stiftungsvorstand der Bürgerstiftung Denzlingen trifft sich im März
2020. Dort soll über Ausschüttungen, also die finanzielle Unterstützung
von Projekten von Denzlingern für Denzlinger, beraten werden.
Darum freut sich Bürgermeister Hollemann bis spätestens 13.März 2020

auf formlose, konkrete, schriftliche Vorschläge zur Förderung von Jugend-
und Altenhilfe, Erziehung und Bildung, Wissenschaft und Forschung,
Kunst und Kultur, Umwelt- und Naturschutz, Landschafts- und Denkmal-

schutz sowie Sport in Denzlingen. Die Bürgerstiftung engagiert sich aus-
schließlich im Bereich der Gemeinde Denzlingen. Auf einer Din-A4 Seite
solltedasProjektbeschrieben,angegebenwerdenwanndieDurchführung
geplant ist und dargelegt werden warum die Organisation einen Zuschuss
zu ihrem Projekt bekommen sollte. Da die Bürgerstiftung lediglich einen
Anteil der Kosten übernehmen wird, sollte auch dargestellt werden wie
die übrige Finanzierung des Projektes aussieht.
Fürweitere Fragen zur Bürgerstiftung Denzlingen oder der Möglichkeit, zu-
zustiften oder zu spenden steht Vorsitzender der Bürgerstiftung Denzlin-
gen Bürgermeister Markus Hollemann unter Telefon 07666 / 611-101 zurVer-
fügung.

Notrufnummern:
Notruf Polizei: 110

Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112

Rufnummer Krankentransport: 19222

Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117

Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst 
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70

Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116

Störungsdienst Strom 08 00 / 36 29 477 (SWE) 
Störungsdienst Gas 0 76 41 / 95 99 373 (SWE) 
Störungsdienst Wasser 0 76 66 / 611-510 (Gemeinde) 

zw. 16.30 und 7 Uhr 0162/2676325 (Gemeinde)

Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof dienstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
am Kauftreff freitags von 14.00 bis 18.30 Uhr

Denzlinger Nachrichten
AMTSBLATT DER GEMEINDE DENZLINGEN

Rathaus Denzlingen 
Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
Telefon 0 76 66 / 6 11-0 · Fax  0 76 66 / 6 11-125
E-Mail: gemeinde@denzlingen.de 
Internet: www.denzlingen.de
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag  8.00–12.00 Uhr

und Donnerstag 15.00–18.00 Uhr

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen-Vörstetten-Reute
Bildungszentrum Denzlingen – Neubau Verbundschule

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

im Zuge der Weiterentwicklung des Bildungszentrums in 
Denzlingen soll die mit den Schulleitungen abgestimmte 
Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung zum Neubau 
der Verbundschule den interessierten Bürgern aus den drei 
Schulträgergemeinden Denzlingen, Vörstetten und Reute 
vorgestellt werden. 

Zur Vorstellung des aktuellen Planungsstandes laden wir Sie 
herzlich zu einem 

Bürgerinformationsabend am
Montag, 16. März 2020, 18 Uhr

Kultur & Bürgerhaus, Lothar Fischer Saal ein.

Die Verbandsverwaltung sowie die beauftragten Büros 
„Harter+Kanzler“ und „Beck Projektmanagement“ werden 
Sie an diesem Abend hierzu umfangreich informieren.

Herzlichst 
Ihr Markus Hollemann 
Verbandsvorsitzender

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich!

In nächster Zeit finden wieder die jähr-
lichen Info- und Anmeldetage für das 
kommende Kindergartenjahr 2020/2021 
statt. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um 
sich über die verschiedenen Einrichtungen 
bzw. die Betreuungsangebote zu infor-
mieren, wenn Ihr Kind, das spätestens am 
30.06.2018 geboren sein sollte, in einem 
unserer Kindergärten betreut werden soll. 

Nutzung Online Portal der Gemeinde 
Denzlingen (Zentrale Vormerkung)

Bitte nutzen Sie für die Anmeldung/
Vormerkung das Online Portal 
der Gemeinde Denzlingen.
Sie finden dies unter
www.denzlingen.de/UnserOrt/ 
Kinderbetreuung

Informationen hierzu 
finden sie ebenso 
auf der Homepage der Gemeinde 
Denzlingen. 

Bitte beachten Sie auch, dass
die Vormerkungen/Anmeldungen 
bis zum 15.03.2020 vorzunehmen 
sind. 

Informations- und Anmeldetage in den Kindergärten 
für das Kindergartenjahr 2020/2021

Einrichtung
Anschrift Telefon
Ansprechpartner

Internet und E-Mail Datum Uhrzeit

Evangelischer 
Kindergarten Arche

Thüringer Str. 13
5593
Frau Böttcher

www.ev-denzlingen.de/Rubrik Kindergärten
Kiga.arche.denzlingen@kbz.ekiba.de

06.03.20 15–17 Uhr

Evangelischer 
Kindergarten

Fröbelstr 4
2253
Frau Greiner

www.ev-denzlingen.de/Rubrik Kindergärten
Kiga.froebelstrasse.denzlingen@kbz.ekiba.de

06.03.20 15–17 Uhr

Evangelischer 
Kindergarten

Pfistergässle 11
2194
Frau Frey

www.ev-denzlingen.de/Rubrik Kindergärten
Kiga.pfistergaessle.denzlingen@kbz.ekiba.de

06.03.20 15–17 Uhr

Katholischer 
Kindergarten 
St. Franziskus

Allmendstr. 20
1048
Frau Bühler

www.an-der-glotter.de/Rubrik Denzlingen/Kindergärten
Kita-franziskus-denzlingen@an-der-glotter.de

07.03.20 10-12 Uhr

Katholische Kinder- 
tagesstätte St. Jakobus
Kindergarten und 
Ganztageskrippe

Stuttgarter Str. 2
3448
Frau Schönholz

www.an-der-glotter.de/Rubrik Denzlingen/Kindergärten
kita-jakobus-denzlingen@an-der-glotter.de

07.03.20 10-12.30 Uhr

Katholischer 
Kindergarten 
St. Josef

Hinterhofstr. 11
4285
Frau Walz

www.an-der-glotter.de/Rubrik Denzlingen/Kindergärten 
Kita-josef-denzlingen@an-der-glotter.de 

Aus organisatorischen Gründen 
findet kein Anmeldetag statt. Über 
das Online-Portal werden weiterhin 
Anmeldungen entgegengenommen.

Wald- und 
Naturkindergarten 
Aktion Lebensraum e.V.

Berliner Str. 58/2
und Standort Einbollen
0172/3068979
Frau Uehlin

www.aktion-lebensraum.de
uehlin@aktion-lebensraum.de

06.03.20

Mauracherberg 10-12 Uhr
Einbollen 14-15.30 Uhr

Hof- und 
Naturkindergarten
Kita Natura eG

Frau Casar
0157/59157172

www.casars-obstgarten.de/bauernhof-kindergarten
d.casar@gmx.de 

05.03.20 
20 Uhr Info-Abend

Ristorante Belvedere, 
Waldkircher Straße 36

Ein junges Team wünscht sich Hilfe! 

MACH Mit, sei FAIRTEILER-Pate!
Ihre Aufgabe ist: Gelegentlich nach dem 

Kühlschrank schauen und wenn nötig reinigen.

Der öffentliche Kühlschrank an der Bushaltestelle „MACH‘ BLAU“ ist unser 
Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Sie dürfen Übriges hineinlegen 

und was Ihnen guttut mitnehmen. Die A I V hofft auf viele Freiwillige. 

Fundsachen
Folgende, nachstehend aufgeführten Fundsachen wurden im 
Fundbüro Rathaus Denzlingen abgegeben und können während 
der Öffnungszeiten von den Eigentümern abgeholt werden:
Fundnr. Kategorie Fundsache Fundort  Funddatum 

2000-044 Schlüssel Fahrradschlüssel Marchstraße 27.02.2020 
Anzahl 1, Abus, 

2000-045 Schlüssel Anhänger: kleine u. Berliner-/ 05.03.2020 
große Katze, Anzahl: Elzstraße vor 
3, Abus, Elca, Renz Glascontainer 

2000-046 Schlüssel am Ring, Anzahl: 9 08.03.2020

Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den Fundsachen, 
falls die Verlierer sich nicht melden, nach Ablauf von 6 Monaten 
nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro auf die Finderin/den Fin-
der oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf die Gemeinde des 
Fundortes übergeht. 
Nutzen Sie auch die Online-Suche über unsere Homepage. Über 
„Fundinfo“ werden alle in Denzlingen abgegebenen Fundgegen-
stände angezeigt (die Suche funktioniert auch deutschlandweit). 
Den Link finden Sie über www.denzlingen.de Rubrik Rathaus/Bür-
gerservice/Fundbüro. 
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Öffentliche Bekanntmachung
1.DieGenehmigungdesRegierungspräsidiumsFreiburg vom18.02.2020

der am 27.11.2019 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der
Städte und Gemeinden des Landkreises Emmendingen über die Übertra-
gung der Aufgaben nach § 1 Abs. 1Satz 1 der Gutachterausschussverord-
nung und

2. die am 27. November 2019 geschlossene öffentlich-rechtliche Verein-

barung der Städte und Gemeinden des Landkreises Emmendingen über

die Übertragung der Aufgaben nach § 1 Abs. 1Satz 1 der Gutachteraus-

schussverordnungwerden nachstehend öffentlich bekannt gemacht.
Denzlingen

gez., Markus Hollemann

Bürgermeister

Fortsetzung Amtsblatt auf Seite 6

b. Privatwirtschaftlicher Bereich („Betrieb gewerblicher Art“):
  Hierzu gehören alle mit

•  der Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und 
unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken ein-
hergehenden Tätigkeiten (Personal- und Sachkosten) und Gebühren-
einnahmen der Gutachterausschussgebühren- und Verwaltungs-
gebührensatzung (Erträge).

§ 7 Überlassung erforderlicher Unterlagen und Daten
(1)  Die Mitgliedsgemeinden überlassen der Geschäftsstelle kostenfrei 

sämtliche zur Führung einer gemeinsamen Kaufpreissammlung und zur 
Erstellung von Gutachten erforderlichen Unterlagen und Daten. Dies 
umfasst auch die Unterlagen und Daten der bisher bei den Geschäfts-
stellen geführten Kaufpreissammlungen.

(2)  Die Geschäftsstelle ist berechtigt und bevollmächtigt, im Namen der 
Mitgliedsgemeinden zur Aufgabenerfüllung erforderliche Daten (bspw. 
GEO Daten, Grundbuchdaten, Daten aus Bauakten etc.) bei Dritten
einzuholen.

(3)  Die Mitgliedsgemeinden benennen jeweils eine Ansprechperson für die 
notwen dige Zulieferung der notwendigen Unterlagen und Daten (z.B. 
Bauakten, Baulas ten, Kartenwerke).

§ 8 Vertraulichkeit der Daten
(1)  Der Geschäftsstelle ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt 

zu ande ren als den zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Zwecken zu 
erheben, zu verar beiten, Dritten bekannt zu geben oder zugänglich 
zu machen.

(2)  Die Geschäftsstelle behandelt die ihr im Rahmen der Aufgabenerfüllung
bekanntwerdenden Informationen und Daten vertraulich. Vertrauliche 
Informationen und Daten im Sinne dieser Erklärung sind solche, die der 
Geschäftsstelle übermittelt werden und sich aus Unterlagen (Kaufver-
träge, Grundbuchakten etc.) ergeben.

(3)  Bedient sich die Geschäftsstelle dritter Personen als Erfüllungsgehilfen, 
werden diese von der Geschäftsstelle schriftlich auf das Datengeheimnis 
und zur Vertrau lichkeit verpflichtet.

§ 9 Übergangsbestimmungen
(1)  Die Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses und die Ein-

richtung der Geschäftsstelle erfolgt erstmalig zum 01.01.2020. Die 
erforderlichen Vorberei tungsmaßnahmen zur Einrichtung der Geschäfts-
stelle beginnen ab Rechtswirk samkeit der Vereinbarung (vgl. § 11 Abs. 1 ).

(2)  Die bisherigen Gutachterausschüsse und deren Geschäftsstellen werden 
zum in Absatz 1 Satz 1 benannten Zeitpunkt aufgelöst. Die Dienstsiegel 
sind zu diesem Zeitpunkt zu entwerten.

§ 10 Sonstige Bestimmungen
Änderungen der vorliegenden Vereinbarung sowie Nebenabreden bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieser Ver-
einbarung unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit 
der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die Mitgliedsgemeinden ver-
pflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine rechtlich zulässige 
Bestimmung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung in Interessen-
lage und Zweck am Nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall, 
dass sich bei der Durchführung der Vereinbarung eine nicht beabsichtigte 
Rege lungslücke ergibt. 

§ 11 Inkrafttreten, Geltungsdauer und Kündigung
(1)  Die Vereinbarung ist mit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde 

nach § 28 Absatz 2 Nr. 2 GKZ (Regierungspräsidium Freiburg) von den 
Mitgliedsgemeinden öffentlich nach der jeweiligen Bekanntmachungs-
satzung bekanntzumachen. Die Kosten für die Bekanntmachung behalten 
die Mitgliedsgemeinden auf sich.

(2)  Die Vereinbarung wird gemäß§ 25 Abs. 6 S. 2 GKZ am Tag nach 
der letzten öffentlichen Bekanntmachung der Vereinbarung mit der 
Genehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg rechtswirksam, 
frühestens jedoch am 01.01.2020.

(3)  Die Vereinbarung endet mit Ablauf des 31.12.2028. Danach verlängert 
sie sich fortwährend um weitere 4 Jahre, wenn sie nicht spätestens
1 Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer gekündigt wird.

(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform

Im Original unterschrieben und gesiegelt von: 
gez. Stefan Schlatterer, Oberbürgermeister Emmendingen
gez. Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister Teningen
gez. Hannelore Reinbold-Mench, Bürgermeisterin Freiamt
gez. Hartwig Bußhardt, Bürgermeister Malterdingen
gez. Michael Goby, Bürgermeister Sexau
gez. Markus Hollemann, Bürgermeister Denzlingen
gez. Lars Brügner, Bürgermeister Vörstetten
gez. Michael Schlegel, Bürgermeister Reute
gez. Thomas Gedemer, Bürgermeister Herbolzheim
gez. Matthias Guderjan, Bürgermeister Kenzingen
gez. Dr. Jürgen Louis, Bürgermeister Rheinhausen
gez. Michael Baumann, Bürgermeister Weisweil
gez. Ferdinand Burger, Bürgermeister Wyhl am Kaiserstuhl
gez. Jürgen Scheiding, Bürgermeister Sasbach am Kaiserstuhl
gez. Tobias Metz, Bürgermeister Endingen am Kaiserstuhl
gez. Johann Gerber, Bürgermeister Forchheim
gez. Daniel Kietz, Bürgermeister Riegel am Kaiserstuhl
gez. Harald Lotis, Bürgermeister Bahlingen am Kaiserstuhl
gez. Roman Götzmann, Oberbürgermeister Waldkirch, i.V. Michael Behringer
gez. Urban Singler, Bürgermeister Gutach im Breisgau
gez. Stephan Schonefeld, Bürgermeister Simonswald
gez. Klaus Hämmerle, Bürgermeister Winden im Elztal
gez. Rafael Mathis, Bürgermeister Biederbach
gez. Roland Tibi, Bürgermeister Elzach

Genehmigung 
Die am 27.11.2019 geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Emmendingen und der Gemeinde Teningen, der 
Gemeinde  Freiamt, der Gemeinde Malterdingen, der Gemeinde Sexau, 
der Gemeinde Denzlingen, der Gemeinde Vörstetten, der Gemeinde 
Reute, der Stadt Herbolzheim, der Stadt Kenzingen, der Gemeinde 
Rheinhausen, der Gemeinde Weisweil, der Gemeinde Wyhl am Kaiser-
stuhl, der Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl, der Stadt Endingen am 
Kaiserstuhl, der Gemeinde Forchheim, der Gemeinde Riegel am Kaiser-
stuhl, der Gemeinde Bahlingen, der Stadt Waldkirch, der Gemeinde 
Gutach im Breisgau, der Gemeinde Simonswald, der Gemeinde 
Winden im Eltzal, der Gemeinde Biederbach sowie der Stadt Elzach 
zur Übertragung der Aufgaben nach § 1 Abs. 1 S. 1 GuAVO 
und Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses im Landkreis  
Emmendingen gemäß§ 1 Abs. 1 S. 2 GuAVO in Verbindung mit§ 25 GKZ 
wird gemäß § 25 Abs. 5 GKZ genehmigt.

79098 Freiburg i. Br., den 18. Februar 2020
Regierungspräsidium Freiburg

Q?., 
n na Pet=-T'J

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 der Gutachterausschussverordnung zwischen der
Stadt Emmendingen und der Gemeinde Teningen, der Gemeinde Frei-
amt, der Gemeinde Malterdingen, der Gemeinde Sexau, der Gemeinde 
Denzlingen, der Gemeinde Vörstetten, der Gemeinde Reute, der Stadt 
Herbolzheim, der Stadt Kenzingen, der Gemeinde Rheinhausen , der 
Gemeinde Weisweil, der Gemeinde Wyhl am Kaiserstuhl, der Gemeinde 
Sasbach am Kaiserstuhl, der Stadt Endingen am Kaiserstuhl, der 
Gemeinde Forchheim, der Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl, der 
Gemeinde Bahlingen, der Stadt Waldkirch, der Gemeinde Gutach im 
Breisgau, der Gemeinde Simonswald, der Gemeinde Winden im Elz-
tal, der Gemeinde Biederbach und der Stadt Elzach zur Bildung eines 
gemeinsamen Gutachterausschusses im Landkreis Emmendingen

Präambel
Zur Verbesserung der gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Gutachteraus-
schüsse wird bei der Stadt Emmendingen ein gemeinsamer Gutachter-
ausschuss gemäß§ 1 Absatz 1 Satz 2 Gutachterausschussverordnung 
(GuAVO) für die Stadt Emmendingen und die Städte/Gemeinden Teningen, 
Freiamt, Malterdingen, Sexau, Denzlingen, Vörstetten, Reute, Herbolzheim, 
Kenzingen, Rheinhausen, Weisweil, Wyhl am Kaiserstuhl, Sasbach am 
Kaiserstuhl, Endingen am Kaiserstuhl, Forchheim, Riegel am Kaiserstuhl, 
Bahlingen am Kaiserstuhl, Waldkirch, Gutach im Breisgau, Simonswald, 
Winden im Elztal, Biederbach und Elzach (nachstehend auch „Mitglieds-
gemeinden“ genannt) gebildet. Hierzu wird gern. §§ 1, 25 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit (GKZ), in der derzeit gültigen Fassung, 
nachfolgende öffentlich rechtliche Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung
(1)  Die Mitgliedsgemeinden Teningen, Freiamt, Malterdingen, Sexau, 

Denzlingen, Vörstetten, Reute, Herbolzheim, Kenzingen, Rheinhausen, 
Weisweil, Wyhl am Kaiserstuhl, Sasbach am Kaiserstuhl, Endingen
am Kaiserstuhl, Forchheim, Riegel am Kaiserstuhl, Bahlingen am 
Kaiserstuhl, Waldkirch, Gutach im Breisgau, Simonswald, Winden 
im Elztal, Biederbach und Elzach übertragen die Aufgabe nach § 1 
Absatz 1 Satz 1 GuAVO zur Erfüllung auf die Stadt Emmendingen. 
Mit der Übertragung der Aufgabe gehen das Recht und die Pflicht 
zur Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Absatz 1 Satz 1 GuAVO auf die 
Stadt Emmendingen über. Die Stadt Emmendingen ist „übernehmende 
Körperschaft“ im Sinne von § 25 Abs. 1 GKZ bzw. ,,zuständige Stelle“ 
im Sinne von § 1 Abs. 1 GuAVO. Die Mitgliedsgemeinden sind „beteiligte 
Körperschaft“ im Sinne von § 25 Abs. 1 GKZ.

(2)  Zur Erfüllung der Aufgabe wird bei der Stadt Emmendingen ein
gemeinsamer Gutachterausschuss gebildet. Der gemeinsame Gut-
achterausschuss trägt den Namen „Gemeinsamer Gutachterausschuss
im Landkreis Emmendingen“.

(3)  Die Stadt Emmendingen kann im Gebiet der Mitgliedsgemeinden alle zur 
Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlichen Maßnahmen treffen.

(4)  Die Mitgliedsgemeinden sind sich darüber einig, dass diese Form der 
Zusammenarbeit um andere Gemeinden erweitert werden kann, soweit 
die Gemeinden im selben Landkreis liegen und zu einer der unter-
zeichnenden Gemeinden benachbart sind(§ 1 Abs. 1 Satz 2 GuAVO).

§ 2 Zusammensetzung des gemeinsamen Gutachter-
ausschusses und Bestellung der Gutachter

(1)  Der gemeinsame Gutachterausschuss besteht aus einem Vorsitzenden,
zwei Stellvertretern und weiteren ehrenamtlichen Gutachtern.

(2)  Jede Mitgliedsgemeinde kann in eigener Verantwortung ein Mitglied 
pro angefangene 5.000 Einwohner, mindestens aber zwei Mitglieder in 
den gemeinsamen Gutachterausschuss im Landkreis Emmendingen - 
nachstehend Gutachterausschuss genannt - vorschlagen. Es gelten die
ermittelten Einwohnerzahlen zum Stichtag 30.06. des vorangegangenen 
Jahres im Sinne von § 143 Gemeindeordnung (GemO).

(3)  Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und die weiteren 
Mitglieder des Gutachterausschusses werden nach den Vorschlägen 
i. S. d. Absatz 2 vom Gemeinderat der Stadt Emmendingen gemäß
§ 2 GuAVO auf vier Jahre bestellt.

(4)  Die zuständige Finanzbehörde schlägt zusätzlich einen Bediensteten 
sowie einen Stellvertreter als ehrenamtliche Gutachter vor, die vom 
Gemeinderat der Stadt Emmendingen auf die Dauer von vier Jahren 
bestellt werden.

(5)  Bei Tätigkeiten des Gutachterausschusses in den Mitgliedsgemeinden 
sollen vorrangig Mitglieder aus den Mitgliedsgemeinden eingesetzt 
werden.

(6)  Zur Beschlussfassung über die Bodenrichtwerte sollen alle Gut-
achterinnen und Gutachter eingeladen werden. Die Geschäftsstelle 
soll die Entwürfe zu den Bo denrichtwerten mit den Mitgliedern aus den 
Mitgliedsgemeinden vorbesprechen.

§ 3 Geschäftsstelle und Ausstattung
(1)  Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses Emmen-

dingen - nachstehend Geschäftsstelle genannt - wird bei der Stadt 
Emmendingen eingerichtet. Die erforderlichen Räumlichkeiten werden 
von der Stadt Emmendingen zur Verfügung gestellt.

(2)  Die zur sachgerechten Aufgabenerfüllung erforderliche Ausstattung der 
Ge schäftsstelle mit Personal, Sachmitteln und technischer Ausstattung 
obliegt der Stadt Emmendingen.

(3)  Die Personalausstattung wird jährlich überprüft. Die Ergebnisse der 
Überprüfung werden den Mitgliedsgemeinden mit dem jährlichen 
Geschäftsbericht vorgelegt. Entsteht durch die Änderung der Auf-
gaben ein Mehr- oder Minderbedarf, so ist die Personalausstattung 
entsprechend anzupassen.

(4)  Sofern und soweit sich Schadensersatzansprüche aufgrund von Vor-
gängen ergeben, die vor dem Wirksamwerden dieser Vereinbarung 
durch den jeweils zuständigen Gutachterausschuss bearbeitet wurden 
und auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handelns zurückzuführen 
sind, stellen die Mitgliedsgemeinden die Stadt Emmendingen im Innen-
verhältnis von Schadensersatzansprüchen frei und übernehmen im 
Innenverhältnis die Haftung für diese Ansprüche.

§ 4 Gebührenerhebung, Gebührensatzung und 
Ausdehnung der Satzungsbefugnis

(1)  Die Stadt Emmendingen kann im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben 
Satzungen erlassen, die für das gesamte Gebiet der Stadt Emmen-
dingen und die jeweiligen Gebiete der Mitgliedsgemeinden gelten 
(§ 26 Abs. 1 GKZ). Dies sind
•  die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von 

Gutach ten durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschuss-
gebührensatzung) und

•  die Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen
(Verwaltungsgebührensatzung),

soweit dies zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

(2)  Die Gebührensatzung wird nach Anhörung der Mitgliedsgemeinden
vom Gemeinderat der Stadt Emmendingen beschlossen.

(3)  Die Stadt Emmendingen kann im Geltungsbereich der Satzung alle 
zur Durchführung erforderlichen Maßnahmen wie im eigenen Gebiet 
treffen (§ 26 Abs. 2 GKZ).

(4)  Die Mitgliedsgemeinden verpflichten sich, ihre jeweiligen Gutachter-
ausschussge bührensatzungen sowie die das Gutachterausschusswesen 
betreffenden Rege lungen in ihren jeweiligen Gebührenverzeichnissen 
aufzuheben.

§ 5 Kosten und Kostenerstattung
(1)  Sämtliche bei der Stadt Emmendingen anfallenden Kosten, die unmittel-

bar mit der Erfüllung der übertragenen Aufgabe verbunden sind (ins-
besondere Personalkos ten, Sachkosten, Kosten für Softwarelizenzen 
sowie den Entschädigungen der Gutachter), werden mit den Gebühren 
oder sonstigen Einnahmen verrechnet. Die Kosten bemessen sich nach 
den tatsächlichen Personalkosten zuzüglich der Sach- und Gemein-
kosten nach dem jeweils aktuellen Bericht der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) über die Kosten 
eines Arbeitsplatzes wobei ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 
20 % angesetzt wird.

(2)  Soweit die Kosten nach Absatz 1 nicht durch Gebühren oder sonstige 
Einnahmen des Gutachterausschusses gedeckt sind, werden sie nach 
dem Verhältnis der Einwohnerzahlen auf die Mitgliedsgemeinden verteilt 
und von diesen erstattet. Es gelten die ermittelten Einwohnerzahlen zum 
Stichtag 30.06. des vorangegangenen Jahres im Sinne von § 143 GemO.

(3)  Die Abrechnungen werden jährlich von der Geschäftsstelle erstellt und 
den Mitgliedsgemeinden bis spätestens zum 30.06. des Folgejahres 
übersandt. Die zu erstattenden Kosten werden den Mitgliedsgemeinden 
in Rechnung gestellt und einen Monat nach Anforderung fällig. Im Zuge 
der Erstellung der Abrechnungen wird der Geschäftsbericht erstellt. Die 
Stadt Emmendingen ist berechtigt, unterjährig zum 01.07. eines jeden 
Jahres von den Mitgliedsgemeinden eine angemessene Vorauszahlung 
auf den Kostenersatz zu erheben. Die Vorauszahlung ist zeitgleich 
mit der nach Satz 1 vorzulegenden Rechnung zu erheben. Eine Auf-
rechnung ist möglich.

§ 6 Buchung
(1)  Alle anfallenden Aufwendungen und Erträge des Gutachterausschusses 

und seiner Geschäftsstelle werden von der Stadt Emmendingen wie 
folgt gebucht:

a. Hoheitlicher Bereich (,,Hoheitsbetrieb“):
  Hierzu gehören alle mit

• der Führung der Kaufpreissammlung (§ 193 Abs. 5 BauGB),
• der Ableitung von Bodenrichtwerten (§ 196 BauGB) und
•  der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten (§ 193 Abs. 

5 BauGB) sowie
• der Erteilung von Auskünften jeglicher Art

einhergehenden Tätigkeiten (Personal- und Sachkosten) und Gebühren-
einnahmen der Verwaltungsgebührensatzung (Erträge).

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG  

ABTEILUNG STEUERUNG, VERWALTUNG UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 
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Abfallabfuhr

Mittwoch, 18. März 2020

Graue Abfallgefäße (35 Liter - 1,1 cbm - Behälter)

Ausstellung Martin Pérez „schwarz? - weiß? - grau?“
bis 5. April

DieAusstellung in der Galerie imAlten Rathaus kann samstags und sonntags
von 15 bis 18 Uhr besucht werden.

Frühjahrssammlung des Schadstoffmobils

Zwischen dem 11. und 28. März kommt das Schadstoffmobil bei der Früh-
jahrssammlung wieder in alle Gemeinden und viele Ortsteile. Beim Sam-
melfahrzeug können kostenlos alle Abfälle mit gefährlichen Inhaltsstoffen
abgegeben werden.
Wer beim Sammeltermin in seiner Gemeinde verhindert ist, kann auch
jeden anderen Termin nutzen.
Sammeltermine in Denzlingen:

Montag, 23. März, 9 bis 11 Uhr, Dienstag, 24. März, 14 bis 16.30 Uhr,
Parkplatz beim Sport & Familienbad MACH‘ BLAU

- Beim Schadstoffmobil können alle Abfälle mit gefährlichen Stoffen (Che-
mikalien jeder Art, Lacke und Lasuren, lösungsmittelhaltige Farben, Holz-
schutzmittel, Verdünnung, Akkus und Batterien, Autopflegemittel, Altöl
bis max. 10 Liter, Frostschutzmittel) abgegeben werden.
- Auch altes Speiseöl und Frittierfett aus der Fritteuse kann beim Sammel-
fahrzeug abgegeben werden.
- Bitte beachten: Wand- und Dispersionsfarben enthalten keine Schadstof-
feoderLösungsmittel, siewerdendeshalbnichtangenommen(eingetrock-
nete Farbe über die graue Tonne entsorgen, leeren Farbeimer zum Recyc-
linghof bringen)
- Alle Produkte sollten bei der Schadstoffsammlung aus Sicherheitsgrün-
den immer verschlossen, in Gläsern, Beuteln oder am besten in der Origi-
nalverpackung gebracht werden. Das erleichtert dem Personal die Zuord-
nung.
- Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und LED-Lampen werden ange-
nommen, Glühlampen jedoch nicht, sie können über die graue Tonne ent-
sorgt werden.
- Medikamente dürfen im Landkreis Emmendingen nicht über die graue
Tonne entsorgt werden, da sie die Behandlung des Mülls in der Anlage auf
dem Kahlenberg beeinträchtigen. Bitte Medikamente jeder Art immer
sammeln und zum Schadstoffmobil bringen. Dies gilt auch für Thermome-
ter (Fieberthermometer, Haushaltsthermometer usw.).
- Die Termine, Standorte des Sammelfahrzeugs sowie weitere Infos zur
Schadstoffsammlung sind im Internet unter www.landkreis-emmendin-
gen.de > Abfallwirtschaft, per Telefon 07641 / 4519700 und per E-Mail ab-
fall@landkreis-emmendingen.de erhältlich.

Info-Veranstaltungen für Landwirte zum FIONA-Antrag

Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Emmendingen bietet für
Landwirte am Donnerstag, 19. März zwei weitere Info-Veranstaltungen
zum so genannten „Gemeinsamen Antrag – FIONA 2020“ an.
Die Termine sind von 14 bis 16.30 Uhr sowie ein weiterer Termin von 17.30
bis 20 Uhr. Veranstaltungsort ist der Sitzungssaal im „Haus am Festplatz“
des Landratsamtes in Emmendingen (Schwarzwaldstraße 4).
Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl zwingend er-
forderlich unter Telefon 07641 / 4519110.

Sammlung von gut erhaltenen Waren auf dem Recyclinghof
Waldkirch

Die Beschäftigungsgesellschaft WABE sammelt mit Unterstützung des Land-
ratsamtes am Samstag, 21. März von 9 bis 14 Uhr auf dem Recyclinghof in
Waldkirch noch gut erhaltene Waren. Gesucht sind Gebrauchsgegenstände
wie Geschirr und Besteck, Vasen und Dekoartikel, Tischdecken und Bettwä-
sche, funktionsfähige Küchengeräte und Elektrogeräte sowie Spielwaren al-
ler Art. Auf dem Recyclinghof erfolgt eine Auswahl der Produkte, die Ver-
wendung finden. Konkrete Auskünfte, welche Gegenstände derzeit nachge-
fragt sind bzw.wofür es keineVerwendung gibt erteilen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der WABE schon vor dem Sammeltermin (Frau Eichele und
Frau Ganter, Telefon 07681 / 4740 556). Gut erhaltene, gebrauchte Gegenstän-
de können im Second-Hand-Kaufhaus „Hin und Weg“ der WABE, Damen-
straße 2 in Waldkirch jederzeit und von allen Interessenten erworben wer-
den. Öffnungszeiten des Kaufhauses: Montag bis Freitag 9 bis 12.30 Uhr und
Samstag 9 bis 13 Uhr. Weitere Infos unter www.wabe-waldkirch.de.

Sammlung von gut erhaltenen Waren auf dem Recyclinghof
Emmendingen

Die Beschäftigungsgesellschaft 48 Grad Süd sammelt mit Unterstützung des
Landratsamtes amSamstag,21.März von9bis14Uhrauf dem Recyclinghof
Emmendingen noch gut erhaltene Waren. Gesucht sind Gebrauchsgegen-
stände wie Geschirr und Besteck, Vasen und Dekoartikel, Tischdecken und
Bettwäsche, funktionsfähige Küchengeräte und Elektrogeräte sowie Spiel-
waren aller Art. Auf dem Recyclinghof erfolgt eine Auswahl der Produkte,
die Verwendung finden. Konkrete Auskünfte, welche Gegenstände derzeit
nachgefragt sind bzw. wofür es keine Verwendung gibt erteilen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von 48 Grad Süd schon vor dem Sammeltermin
(Frau Feldmaier und Her Wastell, Telefon 07643 / 333 9230). Gut erhaltene
gebrauchte Gegenstände können in den Second-Hand-Kaufhäusern in Denz-
lingen, Emmendingen, Endingen und Herbbolzheim erworben werden. Öff-
nungszeiten und weitere Infos gibt’s hierzu unter www.48gradsued.de

Infoabend zu Energieeinsparung und Photovoltaik für
Landwirte

Im landwirtschaftlichen Betrieb bestehen viele Ein- und Optimierungsmög-
lichkeiten bei der Energieversorgung. Landwirte können zudem mit einer
Photovoltaikanlage auf dem Dach durch eine günstige Eigenversorgung ihr
Betriebsergebnis verbessern. Informationen hierzu gibt es bei einem Info-
abend amMittwoch, 18.März um20Uhr im Landwirtschaftlichen Bildungs-
zentrum Emmendingen-Hochburg. Die Veranstaltung richtet sich vor allem
an Voll- und Nebenerwerbslandwirte. Die Einsparmöglichkeiten auf dem ei-
genen Hof stellen Marijke Böhmer vom Landwirtschaftlichen Bildungszent-
rum Emmendingen-Hochburg und der Klimaschutzmanager des Landkrei-
ses Emmendingen, Philipp Oswald, vor. Über die günstige Eigenversorgung
mitSolarenergie informiertderLandwirtundEnergieberaterBertholdKönig,
der seit 20 Jahren auf diesem Gebiet tätig ist. Für die Teilnahme wird Anmel-
dung erbeten per Mail unter bildungszentrum@landkreis-emmendingen.de
oder per Telefon 07641 / 4519191.

Unnötig wie ein Kropf – Erkrankungen der Schilddrüse

Erkrankungen der Schilddrüse sind im wahrsten Sinne des Wortes „unnötig
wie ein Kropf". Dr. Klaus Winterhalter erläutert in seinem Vortrag, wie
Schilddrüsenerkrankungen entstehen, wie sie behandelt werden und wel-
che Möglichkeiten derVorbeugung bestehen. Der Oberarzt der chirurgischen
Abteilung des Kreiskrankenhauses informiert amMittwoch, 18.März um19

Uhr im Roteux-Quartier, Am Roteux-Platz 2a in Vörstetten. Der Eintritt ist frei.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde im März 2020
Die Bürgersprechstunde mit Herrn Bürgermeister Markus Hollemann fin-
det statt:
Bürgersprechstunde im Rathaus, Hauptstraße 110:

Dienstag, 17. März von 9 bis 10 Uhr
Donnerstag, 26. März von 16 bis 17 Uhr
Anmeldung in Zimmer 2.23 oder noch besser, vorab telefonisch (611-101).
Falls Sie außerhalb dieser Zeiten dringenden Gesprächsbedarf benötigen,
bitten wir um telefonische Voranmeldung.

INFORMATIONEN

Ende der »Denzlinger Nachrichten«

MITTEILUNGEN DES LANDRATSAMTES

Volkshochschulkurs zu Klimapaket, CO2-Preis 
und neuem GebäudeEnergieGesetz – welche 
Chancen bietet das für mich als Eigentümer/-in?

Energiesparen lohnt sich für Klima und durch aktuelle Gesetzes-
änderungen und staatliche Finanzierungsanreize für eine Gebäude-
modernisierung auch für den Geldbeutel. Doch wie und was soll 
man modernisieren? Am Markt stehen vielfältige Techniken zur 
Auswahl, doch was passt zum Gebäude? Gerade bei energetischer 
Sanierung und Heizungsmodernisierung ist eine langfristige 
Betrachtung wichtig, um sinnvolle Lösungen zu finden. Die 
VHS-Veranstaltung will einen Überblick in die aktuelle Förder-
landschaft und einen praktischen Einstieg in die Modernisierung 
Ihres Gebäudes geben. Sie findet statt am Montag, 16.3.2020 von 
19:00-20:30 Uhr im Gymnasium in Denzlingen, Raum 1.024, Gebühr 
6,-. Dozent ist Klimaschutzmanager des Landkreises Emmendingen 

Philipp Oswald, vorstellen wird sich die Klima-
schutzmanagerin des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Denzlingen-Vörstetten-Reute Diana 
Sträuber. Anmeldung über die Volkshochschule 
Nördlicher Breisgau (Tel: 07641 9225-0, www.
vhs-em.de, info@vhs-em.de) 

Klimaschutzmanagerin Diana Sträuber
Tel. 07666-666-229
d.straeuber@denzlingen.de


